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Da die meisten Vitamine heute synthetisch hergestellt werden können, ist es

möglich, Vitaminmangelkrankheiten erfolgreich zu bekämpfen.
Schon häufig setzt man sie den zu vitaminarmen Nahrungsmitteln direkt zu,

oder man verabreicht sie als Tabletten, seltener zu Einspritzungen in Ampullen.
r.

Keine Transportgutscheine für Rekruten
Ende März ging durch die Tagespresse folgende Notiz:
„Der Bundesrat beantragt den eidgenössischen Räten, das Postulat über die

Abgabe von Transportgutscheinen in Rekrutenschulen abzuschreiben. Die Gesamt-
kosten für zwei Urlaubsreisen sind mit 680 000 Franken berechnet worden. Selbst

wenn nur die Reisestrecken über 50 Kilometer übernommen würden, entstünden
Mehrkosten von 423 300 Franken. Die derzeitige Finanzlage des Bundes verbietet
schlechtweg diese Mehrauslagen. Die Übertragung der Vergünstigungen von der
Aktivdienstzeit erscheint nicht angängig. Im Bedürfnisfall besteht die Möglichkeit,
Beiträge aus den Haushaltungskassen der Rekrutenschulen zu ge-
währen."

Wiederum sollen also die Haushaltungskassen für Zwecke herhalten müssen,
für die sie nicht bestimmt sind. Die Fouriere werden durch Einsparungen auf
der Verpflegung dafür sorgen müssen, daß mehr oder weniger Rekruten die
Urlaubsreisen ermöglicht werden können. Und die Reklamationen über unge-
nügende Verpflegung in Rekrutenschulen werden nicht verschwinden. Deshalb
ist der Vorschlag des O. K. K. sehr zu begrüßen, mit der Gemüseportionsvergü-
tung nur noch Verpflegsartikel anzuschaffen. (Vergl. Seite 51 der März-Nummer).

Zeitschriftenschau

Schuhreparaturen.

In der März-Nr. der Zeitung „Volk und Armee" setzt sich ein Einsender
O. T. unter dem Titel „Schuhreparaturen müssen vom Bund bezahlt
werden!" mit der Regelung der Schuhfrage auseinander, die er als unbefriedigend
bezeichnet, führe sie doch dauernd zu Mißverständnissen und Mißstimmungen.

Grundsätzlich sei festzustellen, daß das Ordonnanz-Schuhwerk nicht zur
persönlichen Ausrüstung, die man vom Bund erhält, gehöre, sondern der Wehr-
mann hat geeignete Schuhe selbst mitzubringen, wie etwa seine Leibwäsche
Socken usw. Daß der Bund Schuhe abgibt, geschieht im Interesse einer garantierten
Marschbereitschaft. Daraus folgt, daß der Wehrmann auch nicht die Pflicht hat,
Ordonnanz-Schuhwerk zu fassen, er muß nur mit gleichwertigen Schuhen einrücken.

Der Unterschied erhellt auch ferner aus dem Umstand, daß die persönliche
Ausrüstung Eigentum des Bundes bleibt, bis der Wehrmann aus der Wehrpflicht
entlassen wird. Werden ihm Uniformteile zu eng oder unverschuldet defekt,
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